
 
 
 
 
 

 

 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 09. September 2015 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.90.13.03/0173-VIII/2015 
 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Günther Kumpitsch, Kolleginnen und Kollegen 
haben am 9.  Juli 2015 unter der Zl. 6069/J-NR/2015 an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend „Förderungen für den Verein ,Jukus‘ (Verein zur 
Förderung von Jugend, Kultur und Sport)“ gerichtet. 
 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 bis 6:  
 
Die Angelegenheiten der Integration fallen mit dem Inkrafttreten des 
Bundesministeriengesetzes 2014 (BGBl. I Nr. 11/2014) am 1. März 2014 in den 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA). Alle 
in diesem Bereich geförderten Projekte und Projektträger werden inklusive detaillierter 
Projektbeschreibung und konkreter Förderhöhe wie folgt auf der Homepage des BMEIA 
veröffentlicht und laufend aktualisiert: 
http://www.bmeia.gv.at/integration/projektfoerderung/foerderschwerpunkte/.  
 
Die an den Verein „JUKUS, Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport“ 2014 und 
2015 gewährten Förderungen des BMEIA sind für 2014 in der Förderübersicht zum 
Förderschwerpunkt „Gemeindepaket 2014“ und für 2015 in der Förderübersicht zum 
Förderschwerpunkt „Arbeitsmarktpaket 2015“ ersichtlich.  
 
 
Zu Frage 7: 
 
Ja, gemäß § 17 Abs. 4 der Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von 
Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014) ist die haushaltsführende Stelle oder 
Abwicklungsstelle  verpflichtet  zu erheben,  welche  Förderungen  aus  öffentlichen Mitteln in  
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den letzten drei Jahren für dieselbe Leistung bereits gewährt wurden. Dieser Erhebungspflicht 
kommt das BMEIA nach, indem vom Förderungswerber bei der Antragsstellung eine 
Übersicht über die Förderungen aus öffentlichen Mitteln der letzten drei Jahre verlangt wird. 
Außerdem hat der Förderungswerber in dem zwingend zu verwendenden Antragsformular 
anzugeben, ob für das geplante Vorhaben bei einer anderen Förderstelle eine Förderung 
beantragt bzw. bereits bewilligt wurde und wenn ja, in welcher Höhe (siehe in „Dokumente 
für Ihre Projekteinreichung“ unter: 
http://www.bmeia.gv.at/integration/projektfoerderung/nationale-integrationsfoerderung/). 
 
 
Zu den Fragen 8 und 9:  
 
Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen 
Interpellationsrechts. 
 
 

Sebastian Kurz 
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